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Index
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40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

99/09 Meteorologie

Norm

32003L0087 Emissionshandel-RL;

AVG §68 Abs3;

EmissionszertifikateG 2004 §18 Abs1;

EmissionszertifikateG 2004 §19 Abs1;

EmissionszertifikateG 2004 §2 Abs7;

Kyoto RahmenÜbk 2005 Art17;

ÜBPV 2007 §17 Abs2;

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

Schwere volkswirtschaftliche Schädigungen iSd § 68 Abs 3 AVG liegen darin, dass durch die nicht (an den

Bundesminister) abgegebenen EmissionszertiAkate eine Lücke in der nationalen Treibhausgasinventur entsteht, die

durch Ankauf zusätzlicher EmissionszertiAkate gemäß dem durch Art. 17 des Kyoto Protokolls geschaDenen

Emissionshandelssystem oder durch Reduktionsmaßnahmen in anderen Bereichen unter Verwendung öDentlicher

Mittel geschlossen werden muss. Diese Auswirkung ist eindeutig volkswirtschaftlicher Natur und betriDt nicht nur

privatwirtschaftliche Belange. Da das weitergeleitete CO2 in der nationalen Treibhausgasinventur als Emission

auszuweisen ist - (siehe dazu § 17 Abs. 2 ÜBPV 2007 und § 2 Abs. 7 EmissionszertiAkateG 2004) - während hingegen der

Anlageninhaber für diese Emissionen keine EmissionszertiAkate zurückgibt, kann die dadurch entstehende DiDerenz

der Republik Österreich zur Last fallen. Letztlich ist zu befürchten, dass zur Abdeckung der DiDerenz entweder

zusätzliche Reduktionen in anderen Sektoren durchgeführt werden müssten, wodurch in diesen Sektoren der Einsatz

von privaten bzw. öDentlichen Mitteln für die Durchführung von Reduktionsmaßnahmen nötig würde, oder dass

ZertiAkate aus Budgetmitteln am Markt in dem für die VerpIichtungsperiode von der belangten Behörde

hochgerechneten Ausmaß erworben werden müssten. Die Behörde hat den gemäß § 68 Abs 3 AVG erforderlichen

Lastenvergleich durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass keine anderen, ebenso zum Ziel führenden, aber

weniger eingreifenden Maßnahmen in Betracht kommen. Diese Ansicht ist nicht zu beanstanden.Schwere
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volkswirtschaftliche Schädigungen iSd Paragraph 68, Absatz 3, AVG liegen darin, dass durch die nicht (an den

Bundesminister) abgegebenen EmissionszertiAkate eine Lücke in der nationalen Treibhausgasinventur entsteht, die

durch Ankauf zusätzlicher EmissionszertiAkate gemäß dem durch Artikel 17, des Kyoto Protokolls geschaDenen

Emissionshandelssystem oder durch Reduktionsmaßnahmen in anderen Bereichen unter Verwendung öDentlicher

Mittel geschlossen werden muss. Diese Auswirkung ist eindeutig volkswirtschaftlicher Natur und betriDt nicht nur

privatwirtschaftliche Belange. Da das weitergeleitete CO2 in der nationalen Treibhausgasinventur als Emission

auszuweisen ist - (siehe dazu Paragraph 17, Absatz 2, ÜBPV 2007 und Paragraph 2, Absatz 7, EmissionszertiAkateG

2004) - während hingegen der Anlageninhaber für diese Emissionen keine EmissionszertiAkate zurückgibt, kann die

dadurch entstehende DiDerenz der Republik Österreich zur Last fallen. Letztlich ist zu befürchten, dass zur Abdeckung

der DiDerenz entweder zusätzliche Reduktionen in anderen Sektoren durchgeführt werden müssten, wodurch in

diesen Sektoren der Einsatz von privaten bzw. öDentlichen Mitteln für die Durchführung von Reduktionsmaßnahmen

nötig würde, oder dass Zertifikate aus Budgetmitteln am Markt in dem für die Verpflichtungsperiode von der belangten

Behörde hochgerechneten Ausmaß erworben werden müssten. Die Behörde hat den gemäß Paragraph 68, Absatz 3,

AVG erforderlichen Lastenvergleich durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass keine anderen, ebenso zum

Ziel führenden, aber weniger eingreifenden Maßnahmen in Betracht kommen. Diese Ansicht ist nicht zu beanstanden.
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